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Frohe Weihnachten 

und                                 

einen guten Rutsch ins Jahr 2025 

 
wünscht die Gemeinde Aicha vorm Wald, die beiden Bürgermeister,  

der Gemeinderat, die Verwaltung und der Bauhof 
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AMTLICHE NACHRICHTEN 
BEKANNTMACHUNG  

der Gemeinde Aicha vorm Wald  
 

Hinweise zum Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten   
   Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien und Wählergruppen  

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs.1 Bundesmeldegesetz Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern 
von Wahlvorschlägen Auskunft über den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, derzeitige Anschriften, 
erteilen.  
Die Übermittlung der Daten erfolgt nur im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene und nur in den sechs Monaten der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten.  
Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen nicht mitgeteilt werden.  
Der Empfänger der Daten darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden und 
muss sie spätestens einen Monat nach der Wahl oder Abstimmung löschen oder vernichten.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.  
Wenn Sie davon Gebrauch machen wird von der Meldebehörde eine Übermittlungssperre eingerichtet und die 
Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu ihrem 
Widerruf.  
   

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk  

Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 2 Bundesmeldegesetz bei Verlangen von Mandatsträgern, Presse oder 
Rundfunk, Auskunft aus dem Melderegister über Alter- oder Ehejubiläen von Einwohnern erteilen. Dabei 
werden der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift und das Datum und Art des Jubiläums 
übermittelt.  
Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder 
folgende Geburtstag.   
Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Ehejubiläum.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei allen 
Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.   
Wenn Sie davon Gebrauch machen wird von den Meldebehörden eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.   
 

      Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage  
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 Bundesmeldegesetz Adressbuchverlagen zu allen Einwohnern, die 
das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft über Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften erteilen.  
Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern (Adressverzeichnisse in Buchform) 
verwendet werden.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen.  
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen.  
Wenn Sie davon Gebrauch machen, wird von den Meldebehörden eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.  
   



- 3 - 

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 
Personalmanagement der Bundeswehr 

Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind.  
Zum Zweck der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr jährlich bis zum 31. März den Familiennamen, Vornamen und 
gegenwärtige Anschrift zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig 
werden (§ 58c Abs. 1 Soldatengesetz).  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch ist bei der 
Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.   
Wenn Sie davon Gebrauch machen, wird von der Meldebehörde eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.  

 
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 
Religionsgesellschaft durch den Familienangehörigen eines Mitglieds dieser 
Religionsgesellschaft  

Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören, darf die Meldebehörde von diesen 
Familienangehörigen Daten des Familiennamens, früheren Namens, Vornamens, Geburtsdatum, Geburtsort, 
Geschlecht, Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft, derzeitige Anschriften und 
letzte frühere Anschrift übermitteln.  
Außerdem Auskunftssperren gemäß § 51 Bundesmeldegesetz, bedingte Sperrvermerke gemäß § 52 
Bundesmeldegesetz und das Sterbedatum.  
Sie haben die Möglichkeit der Übermittlung dieser Daten zu widersprechen. Der Widerspruch gegen die 
Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an 
die jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft.  
Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.  
Der Widerspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung einzulegen.   
Wenn Sie davon Gebrauch machen, wird von der Meldebehörde eine Übermittlungssperre eingerichtet und 
die Daten werden nicht übermittelt. Die Einrichtung einer Übermittlungssperre ist kostenlos und gilt bis zu 
ihrem Widerruf.  

Weitere Möglichkeiten zur Sperrung von Daten 
Es besteht die Möglichkeit bei Gefahr für Leben und Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche 
schutzwürdige Belange eine Auskunftssperre in das Melderegister einzutragen.   
Es müssen Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass der Person, deren Daten mitgeteilt 
werden sollen, durch diese Auskunft eine Gefahr für Leben und Gesundheit, persönliche Freiheit oder 
ähnliche schutzwürdige Interessen entstehen kann.  
Als betroffene Person können Sie bei der Meldebehörde einen Antrag auf Eintragung einer Auskunftssperre in 
das Melderegister stellen.  
Ist eine Auskunftssperre eingerichtet wird eine Auskunft aus dem Melderegister nur erteilt, wenn eine 
Beeinträchtigung schutzwürdiger Interessen ausgeschlossen werden kann.  
Die Auskunftssperre wird im Melderegister im Datensatz zur eigenen Person eingetragen.   
Sie wird auch im Datensatz von Ehegatten oder Lebenspartnern, beim gesetzlichen Vertreter oder 
minderjährigen Kindern als sogenannte beigeschriebene Daten berücksichtigt.  
Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet und kann auf Antrag verlängert werden.  
  
           Gemeindeamt                                                           
          Aicha vorm Wald 
SCHLIESSUNG RATHAUS 
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A C H T U N G !  
In der Woche vom 23.12.2024 bis 27.12.2024 ist das Rathaus für den Parteiverkehr   g e s c h l o s s e n .  
In dringenden Fällen ist der Herr Bürgermeister unter der Tel. Nr. 0160 99345752 erreichbar. 
 

Gemeindeamt 
Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

GEMEINDEBLATTAUSGABE 
 
Wir weisen darauf hin, dass in der 01. Kalenderwoche 2025 kein Gemeindeblatt erscheint. 
Das erste Gemeindeblatt im neuen Jahr erscheint in der 03. Kalenderwoche 2025. 
 
Wir bitten um Beachtung! 
          Gemeindeamt 
          Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

CHRISTBAUMABFUHR 
 
Vollständig abgeschmückte Christbäume (ohne Lametta usw.) können auch dieses Jahr wieder in Aicha vorm 
Wald angeliefert werden: 

ab Freitag, 03.01.2025 bis Samstag, 11.01.2025 
 
zu den üblichen Öffnungszeiten am Recyclinghof. 
 
Sollten noch Fragen bestehen, ist der Recyclinghof an den angegebenen Tagen unter der Telefonnummer 
08544/91353 zu erreichen. 

Gemeindeamt 
Aicha vorm Wald 

-  -  - 
 

 
-  -  - 
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Besuch im Rathaus 

 
Am Dienstag, den 04. Dezember durfte die 4. Klasse der Grundschule Aicha Bürgermeister Georg Hatzesberger 
besuchen. Der Bürgermeister nahm sich viel Zeit für die Kinder und führte sie zunächst durch das Rathaus, wo 
sie die gesamte Gemeindeverwaltung mit ihren verschiedenen Ämtern kennen lernten. Sogar einen Blick ins 
Archiv konnten die Kinder werfen.  Danach durften die Schüler stolz wie echte Gemeinderäte im Sitzungssaal 
Platz nehmen. Im Heimat- und Sachunterricht beschäftigten sich die Schüler die Wochen zuvor schon 
ausführlich mit dem Thema Gemeinde und erfuhren, wie Städte und Gemeinden verwaltet werden. So 
konnten sie gut vorbereitet viele Fragen an Herrn Hatzesberger stellen. Dieser stand gemeinsam mit dem 
Geschäftsführer Herrn Gastinger geduldig Rede und Antwort und erklärte den Kindern zum Beispiel, welche 
Aufgaben ein Bürgermeister hat, was die Themen der letzten Gemeinderatssitzung waren und was die 
nächsten Bauvorhaben der Gemeinde sind. Außerdem wollten die Schüler wissen, ob ein Bürgermeister auch 
einmal Urlaub hat und was ihm an seinem Amt am besten gefällt. Nach dieser sehr ausführlichen Fragerunde 
bedankte sich die Klassensprecherin im Namen der Klasse bei Herrn Hatzesberger und Herrn Gastinger für 
den schönen informativen Rathausbesuch.  

 

-  -  - 
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-  -  - 
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-  -  - 
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19. Thurmansbanger Kulturfrühling 
 

Samstag, 08.03.25   Konzert des Musikverein Thurmansbang 
19.00 Uhr   Von traditioneller bayerisch, böhmischer Blasmusik über Schlager bis hin zu 

Bigband Sound möchte ihnen die Thurmansbanger Blaskapelle wieder einen 
unterhaltsamen und musikalischen Abend bereiten. Auch unsere jungen Musiker 
werden euch wieder ihr bereits erlerntes Können präsentieren. 
Getränke und kleine Brotzeiten werden vom Musikverein angeboten. 
Eintritt frei, Spenden erbeten!  
 

 
 

 
Samstag, 15.03.25 Kabarett UN|GSCHMINGGD – „nix neis“ 
20.00 Uhr        Mit einer Mischung aus traditionellem und modernem Humor präsentieren die drei 

Musikkabarettisten von Ungschminggd ihr neues Programm „nix neis“. In gewohnt 
scharfsinniger Weise halten sie der Gesellschaft und der Politik den Spiegel vor – Musikalisch 
bleiben Kare, Kale und Richard auf gewohnt hohem Niveau. Ihr harmonischer Satzgesang und 
die Mischung aus Chansons, Countryjazz und Swing verleihen den kritischen Texten 
Leichtigkeit und Tiefe zugleich.  
Prädikat: hochaktuell, musikalisch meisterhaft und bissig wie nie zuvor! 

Eintrittspreis im Vorverkauf 20€, an der AK 22€ 
              

 
 
Samstag, 22.03.25 „Michael Altinger - Die letzte Tasse Testosteron“ 
20.00 Uhr    Wir haben die Geschichte bravourös gemeistert. Und darauf stoßen wir an, mit 

alkoholfreiem Augustiner beim Yoga, backen unser eigenes Sauerteigbrot nach dem 
Eisbaden und versprechen unseren Frauen fast schon glaubhaft, dass ihre Zukunft eine 
gerechtere sein wird. Auch mit uns. Gerade haben wir im herabschauenden Hund das 
richtige Mindset für uns gefunden, da kommt eine Weltlage daher, die wieder nach dem 
Gestern schreit. Bevor wir nach neuen Beschützern schreien, sollten wir uns um etwas 
anderes bemühen: Um ein Hormon. Testosteron ist die Ursache, aber auch die Lösung! 

Es gibt nicht mehr viel davon. Der Altinger hat es. In einer Tasse. Der letzten. Eintrittspreis im Vorverkauf 
25,50€, an der AK 27€ 
 
 

 
Sonntag, 30.03.25  “Trio Schleudergang” „Koch- und Buntwäsche 90 Grad“  
18.00 Uhr      Der Jager „Bemal“, der Hoizwurm „Flo“ und der Oberlehrer „Raimund“, nicht nur den 

Fans der BR Brettlspitzen als Trio Schleudergang bekannt. Mit ihrer „Koch- und 
Buntwäsche 90 Grad“ sorgen sie für Lacher und beste Unterhaltung. Eigentlich 
stammen die drei „g´standenen Mannsbilder“ aus dem musikalischen Bermudadreieck 
Alkofen–Lalling–Freyung in Niederbayern. Doch ihr Humor und ihre Musik machten sie 
bis weit über diese Grenzen hinaus bekannt. Und legen im Hauptwaschgang mit 
würzigen Geschichten und Anekdoten aus ihrem Berufsleben und dem Alltag im 

Bayerischen Wald nach. Kurzum: Tradition trifft Zeitgeist! Verpackt in Couplets, Gedichten und Anekdoten. 
Nicht nur bei den Liedern wird das Publikum aktiv eingebunden und ein Abend mit dem Trio Schleudergang 
wird damit zum gesellig fröhlichen Ereignis. Eintrittspreis im Vorverkauf 25€, an der AK 27€  

 
 

Kartenvorverkauf im Tourismusbüro Thurmansbang, Schulstraße 5   
Tel. Nr. 08504/1642 info@thurmansbang.de 

Alle Veranstaltungen finden in der Festhalle Thurmansbang, Gründelln 3 statt. 
-  -  - 
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Wichtige Weichenstellungen für das kommende Jahr 
 

ILE Passauer Oberland fasst Beschlüsse für diverse Vorhaben und Projekte für 2025 

 

Im Rahmen der letzten Mitgliederversammlung der elf ILE-Gemeinden des Passauer Oberland e.V. in 
Fürstenstein fassten die Bürgermeister einige Beschlüsse, die bereits ins neue Jahr wirken.  
Zunächst ging es darum, sowohl für die ILE-Gemeinschaft selbst als auch für die zur ILE gehörende Öko-
Modellregion Passauer Oberland die Beschlüsse für die Antragstellung an das Amt für Ländliche Entwicklung 
(ALE) Niederbayern für die Förderung von Kleinprojekten zu fassen. Es sollen nämlich auch im nächsten Jahr 
wieder Vereine, Gruppierungen und Kommunen in den Mitgliedsgemeinden einerseits sowie Öko-Betriebe 
andererseits die Möglichkeit erhalten, Projekte zur Bezuschussung über das ILE-Regionalbudget sowie den 
Verfügungsrahmen der Öko-Modellregion einreichen zu können.  
Hierfür wurde durch einstimmige Beschlüsse der Weg geebnet. Somit können – vorbehaltlich der Zustimmung 
durch das ALE – auch im nächsten Jahr wieder maximal 100.000 Euro für das Regionalbudget sowie 50.000 Euro 
für den Verfügungsrahmen zur Verfügung gestellt werden.  
ILE-Betreuerin Meike Meßmer vom ALE Niederbayern wies in diesem Zusammenhang auf ein paar Änderungen 
hin, die ab dem 1. Januar 2025 für das Regionalbudget gelten werden. Die wichtigste Neuerung ist die, dass 
künftig die Brutto-Summe in Höhe von 20.000 Euro für die Förderung ausschlaggebend sein wird. Das 
bedeutet, dass Kleinprojekte mit Kosten bis maximal 20.000 Euro brutto gefördert werden können. Eine 
Ausnahme besteht bei vorsteuerabzugsberechtigten Antragstellern. Weitere Informationen zur Antragstellung 
können in den jeweiligen Merkblättern auf der Internetseite des Bayerischen Staatsministeriums für 
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus unter dem Suchbegriff Regionalbudget nachgelesen 
werden.  
Ein weiterer Schwerpunkt der Sitzung lag im Bereich des Handlungsfeldes Energie, Umwelt, Nachhaltigkeit und 
Ressourcenschutz. Hier hatte man über mehrere Vorhaben und Projekte zu entscheiden. Zunächst berichtete 
der federführende Bürgermeister für das Handlungsfeld, Erwin Braumandl, man warte weiterhin auf die Zusage 
für den Antrag auf die Förderung der Kommunalen Wärmeplanung, die man vor fast einem Jahr gestellt habe.  
ILE-Geschäftsführerin Gabriele Bergmann und Bürgermeister Rudolf Müller, der neben seinem Amtskollegen 
Braumandl für das Handlungsfeld zuständig ist, informierten über die Fördermöglichkeit einer Vorabanalyse 
zur interkommunalen Wärmeplanung, die über das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft und Energie 
sowie das Landratsamt Passau im Sommer propagiert wurde. Man habe sich über diesen sogenannten „Kurz-
ENP“ (ENP steht für Energienutzungsplan) erkundigt und auch Kontakte zu in Frage kommenden Planungsbüros 
gesucht. Man könne sich vorstellen, so Rudolf Müller, diese Vorabanalyse, dem eigentlichen Prozess zur 
kommunalen Wärmeplanung vorzuschalten. 
Die Vorabanalyse ist maximal auf drei Monate ausgerichtet und kann mit bis zu 80 Prozent gefördert werden. 
Nach einem kurzen Austausch erfolgte schließlich die Abstimmung, bei der sich neun der elf 
Mitgliedsgemeinden für die Antragstellung ausgesprochen haben. Nicht dabei sind Tiefenbach und Tittling.  
Weiter wurde beschlossen, mehr im Bereich der Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung der Bevölkerung 
anbieten zu wollen. Ein konkretes Projekt dazu wird erarbeitet.  
Ebenso wurde entschieden, im nächsten Jahr wieder einen gemeinsamen ILE-Seniorenausflug anbieten zu 
wollen und die bewährten Info-Abende zu relevanten und aktuellen Themen in den ILE-Handlungsfeldern 
weiterzuführen. Abschließend wies ILE-Geschäftsführerin Gabriele Bergmann auf die noch ausstehenden 
Veranstaltungen bis Jahresende hin. Mittlerweile fand der Info-Abend der Vereinsschule Passauer Oberland mit 
rund 45 Vereinsverantwortlichen aus unterschiedlichen Vereinen im ILE-Gebiet in Tittling statt. Sie informierten 
sich über eine zeitgemäße Vereinsführung im Seminar „Verein 2030“. Abschließend steht am 11. Dezember noch 
die Jahreshauptversammlung der elf ILE-Mitgliedsgemeinen in Salzweg an.   

-  -  - 

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 
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„Man muss doch nicht immer warten, bis das Fass überläuft“ 
 

Die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) begleitet ihre Versicherten in 
schwierigen Lebensphasen. 
 

Das Leben stellt uns immer wieder vor Herausforderungen, die manchmal nur schwer alleine zu bewältigen sind. 
Gerade in den grünen Berufen gibt es viele Faktoren, die einen an die Grenze der Leistungsfähigkeit bringen. Mal 
ist es das Wetter oder eine schwierige Marktsituation – dann ein zwischenmenschlicher Konflikt, eine plötzliche 
Erkrankung oder ein Todesfall. 
 
Andreas Kornmann, Landwirt mit Schweinehaltung aus Hessen, sind diese Situationen nur allzu gut bekannt ,,Die 
größten Stressfaktoren sind Dinge, die einfach dazwischenkommen: Maschinen gehen kaputt, im Stall läuft die 
Fütterung nicht. Und wenn dann drei, vier Sachen an einem Tag zusammenkommen, dann ist natürlich der Stress 
da.‘‘ Als ihm mal wieder alles zu viel wurde, war für ihn der Moment gekommen, in dem er Hilfe in Anspruch 
genommen hat.  
 
Die SVLFG unterstützt ihre Versicherten in persönlichen Überlastungssituationen mit dem Telefonischen 
Einzelfallcoaching – ein besonderes Präventionsangebot, um wieder neue Kraft zu schöpfen. Die psychologische 
Hilfe ist vertraulich und der Weg ins Angebot sehr kurzfristig und unkompliziert möglich. 
Andreas Kornmann haben diese Gespräche sehr geholfen. „Ich habe gerne angerufen und es war eigentlich wie 
ein Gespräch unter Freunden. Teilweise habe ich die Telefonate sogar während der Fahrt auf dem Schlepper 
geführt.‘‘ Weil er weiß, dass es vielen seiner Berufskollegen ähnlich geht, will er dafür sensibilisieren, dass es keine 
Schande ist, sich Hilfe zu holen. „Man muss doch nicht immer warten, bis das Fass übergelaufen ist“, sagt er. 
 
Nähere Informationen gibt die SVLFG unter //www.svlfg.de/einzelfallcoaching. Die direkte Kontaktaufnahme ist 
über das Telezentrum „Mit uns im Gleichgewicht“ möglich unter der Telefonnummer 0561 785-10512 sowie per 
Mail an gleichgewicht@svlfg.de.  
 
Sofortige Hilfe bei kritischen Lebensereignissen erhalten Versicherte der SVLFG täglich rund um die Uhr über die 
Krisenhotline unter der Telefonnummer 0561 785-10101. 
 

             SVLFG 

-  -  - 

 
-  -  - 
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Letzter Annahmetag für Inserate ins nächste Gemeindeblatt  
(KW 03/2025) ist 

   Mittwoch, 08. Januar 2025!!! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeinde Aicha vorm Wald, Hofmarkstraße 2, 94529 Aicha vorm Wald 
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